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Norm

AVG §63 Abs3;

AVG §66 Abs4;

FrG 1997 §10 Abs1 Z2;

FrG 1997 §10 Abs4;

FrG 1997 §14 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Der dem erstinstanzlichen Bescheid zu Grunde liegende Antrag des Fremden war auf die "Erteilung einer

Niederlassungsbewilligung, in eventu auf Feststellung seiner Aufenthaltsberechtigung, in eventu auf Erteilung einer

humanitären Aufenthaltsbewilligung" gerichtet. Mit dem erstinstanzlichen Bescheid wurde (allein) der Antrag "auf

Erteilung einer Erstniederlassungsbewilligung" abgewiesen. In der Berufung wurde beantragt, den angefochtenen

Bescheid "dahingehend abzuändern, dass die beantragte Bewilligung zum Aufenthalt, aus welchem Titel und in

welcher Rechtskonstruktion immer, allenfalls auch aus humanitären Gründen, erteilt wird". Demnach wurde in der

Berufung kein vom Abänderungsbegehren getrennter selbständiger Antrag auf Erteilung einer humanitären

Aufenthaltserlaubnis nach § 10 Abs. 4 FrG 1997 gestellt. Dem zuwider ist die belBeh jedoch vom Vorliegen eines

derartigen Antrages ausgegangen, den sie mit dem angefochtenem Bescheid zurückgewiesen hat. Indem sie damit im

Ergebnis ohne Vorliegen eines solchen Antrages eine Entscheidung getro en hat, liegt Rechtswidrigkeit infolge

Unzuständigkeit der belBeh vor.
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